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Bücherschau

Naturwissenschaft und Gottesglaube
Von Dr. med. E. Lejeame. Verlag Paul Haupt, Bern, 72 S. 1948.

Ein naturwissenschaftlich vielseitig gebildeter Arzt führt uns aus der Wirrnis
der wissenschaftldch-materialistischen Denkweise in das Reich des Geistes,

dem er wieder die volle Selbständigkeit neben dem Dinglichen zuerkennt. Die
Zuversicht und die auf einer neuen Ebene erkämpfte Gläubigkeit sind tröstlich für
alle an Zweifel Krankenden. Den Durchbruoh sieht der Verfasser vollzogen durch
die erstaunlichen Erkenntnisse der modernen Physik. Freuen wir uns, daß einer
ihrer führenden Forscher schreiben kann: «Das Weltbild fängt an, mehr einem
großen Gedanken als einer großen Maschine zu gleichen. Der Geist erscheint nicht
mehr als zufälliger Eindringling in das Reich der Materie. Wir fangen an zu ahnen,
daß wir ihn eher als Schöpfer und Herrscher des Reichs der Materie begrüßen
dürfen.» B.

RÄTSEL
Fünf Zeichen Ich bin ein vierbeiniges Tier.

Das Erste laß entweichen,
So bleiben die vier
Noch immer ein Tier,

Auflösung Nr. 3

a) Waagrecht: 4) Zuerieh; 5) Hais; 6) Emma; 8) Belgien;
b) Senkrecht: 1) Bart; 2) Mueller; 3) Schmied; 7) Igel.

AMTLICHER TEIL / PARTE OFFICIALE

Redaktion Sekretariat des Erziehungsdepartementes
Redazione : Segretariato del Dipartimento dell' educazione

Anzeigen des Erziehungsdepartementes
Pubblicazioni del Dipartimento dell'educazione

1. Schulkinderfürsorge
Die Belege für die Verwendung des vom Kleinen Rate zugesicherten Beitrages

an die Fürsorge für arme Schulkinder im Schuljahr 1948/49 sind dem
Erziehuiigsdepartement bis spätestens Ende Mai 1 94 9 einzureichen. Nach Ablauf
dieses Termins kann gemäß Art. 4 des einschlägigen Réglementes anderweitig
über die nicht erhobenen Beiträge verfügt werden.

Aus den Belegen muß ersichtlich sein, wofür der Beitrag verwendet wurde.
Die Beiträge sind nur für direkte Zuwendungen an die Schulkinder bestimmt,
nicht als Armfcruuntcrstützumg an die Eltern.

1 Provvedimenti a favore degli scolari bisognosi
Le pezize giustificative per l'impiego del sussidio assicurato dal Piccolo

Consiglio per i provvedimenti a favore degli scolari bisognosi nell' anno scolastico
1948/49 vanno presentate al Dipartimento dell'educazione entro la fine di
maggio 1 949 al più tardi. Decorso detto termine l'art. 4 del regolamento in
materia acconsente di disporre diversamente del denaro dei sussidi non stati
pagati.
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